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1. Einleitung 
 
In § 105 Abs. 2 GemO i.d.F. des GWR-ÄndG 1999 wird erstmals von Kommunen die 
jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichts gefordert. Darin soll dem Gemeinderat 
und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privat-
rechtsform gegeben werden, an denen die Kommune beteiligt ist. Mit dem Beteili-
gungsbericht soll ein Beitrag zur größeren Transparenz der Gemeindeverwaltung 
hinsichtlich der ausgegliederten Aufgabenerfüllung in Privatrechtsform geleistet wer-
den. 
 
Die Berichtspflicht erstreckt sich auf alle Unternehmen, an denen die Gemeinde un-
mittelbar beteiligt ist. Für Unternehmen, an denen die Gemeinde Ahorn mit über 
25 % beteiligt ist, besteht eine umfassende Berichtspflicht, die folgende Ausführun-
gen erfordert:  
1. den Gegenstand des Unternehmens, 
2. die Beteiligungsverhältnisse, 
3. die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens, 
4. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens, 
5. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die 
Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Ge-
meinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die 
durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die 
wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unterneh-
mens. 
 
Bei einer Beteiligungsquote von weniger als 25 % können die Angaben auf den Un-
ternehmensgegenstand, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks beschränkt werden. 
 
Nach Kenntnisnahme durch den Gemeinderat wird der Beteiligungsbericht gem. 
§ 105 Abs. 3 GemO ortsüblich bekanntgegeben und an sieben Tagen öffentlich aus-
gelegt. 
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2. Unmittelbare privatrechtliche Beteiligungen der Gemeinde Ahorn 
mit Anteilen über 25 % 

a) Ahorn-Beteiligungs-GmbH 
 Schlossstraße 24 
 74744 Ahorn 
 
Unternehmensgegenstand: 
Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im 
Rahmen des § 102 GemO, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien. 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
Das Stammkapital beläuft sich auf eine Höhe von 25.020 €. Der Anteil der Gemeinde 
Ahorn beträgt 25.020 €. 
 
Geschäftsführung: 
Geschäftsführer ist Benjamin Czernin, der zugleich Bürgermeister der Gemeinde 
Ahorn ist. 
 
Gesellschafter: 
Die Gemeinde Ahorn hält die Geschäftsanteile zu 100 % und ist damit die alleinige 
Gesellschafterin. 
 
Beteiligungen des Unternehmens: 
Die Ahorn-Beteiligungs-GmbH ist an Unternehmen aus dem Bereich der erneuerba-
ren Energien beteiligt: 

- Ahorn-Solarkraftwerk-GmbH 
- Windpark Ahorn-Buch Bürgerbeteiligung GmbH & Co. KG 

 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens: 
Die Gemeinde Ahorn ist über die Ahorn-Beteiligungs-GmbH an Trägern erneuerbarer 
Energien beteiligt. Eine dieser Beteiligungen erstreckt sich auf die Solarkraftwerk 
Ahorn GmbH. Diese ist Eigentümerin eines Solarparks in Ahorn-Berolzheim. Die 
Ahorn-Beteiligungs-GmbH profitiert daraus als unmittelbare Beteiligte. Dadurch betei-
ligt sich die Gemeinde Ahorn am Ausbau erneuerbarer Energien und kann sich zu-
sätzlich einen Anteil am Gewinn sichern. Ebenso verhält es sich bei einem Windpark 
in Ahorn-Buch. Die Ahorn-Beteiligungs-GmbH ist auch an der Windpark Ahorn-Buch 
Bürgerbeteiligung GmbH & Co. KG beteiligt. 
Durch die Ahorn-Beteiligungs-GmbH bleibt die Haftung der Gemeinde Ahorn be-
schränkt auf das eingebrachte Stammkapital. Die Einhaltung der Vorschriften zur 
Zulässigkeit wirtschaftlicher Unternehmen (§ 102 GemO) ist gewährleistet. 
 
Verlauf des letzten Geschäftsjahres: 
Der Verlauf des zurückliegenden Geschäftsjahres lässt sich den beigefügten Unter-
lagen aus dem Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) entneh-
men. Die Ahorn-Beteiligungs-GmbH beschäftigt keine Arbeitnehmer. 
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Bilanz zum 31.12.2024 
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Bilanz zum 31.12.2024 
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Gewinn- und Verlustrechnung 2024 
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3. Unmittelbare privatrechtliche Beteiligungen der Gemeinde Ahorn 
mit Anteilen unter 25 % 

b) Grundstückseigentümergemeinschaft KRZ Franken (GbR) 
 Im Zukunftspark 6 
 74076 Heilbronn 
 
Unternehmensgegenstand: 
Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet: 
1. Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit be-
triebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungs-
gebäudes in Heilbronn, Im Zukunftspark 6 mit allen für den Betrieb eines Rechen-
zentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar die-
nen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren 
Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und 
Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt 
sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich. 
2. Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berech-
tigt, die den Gesellschaftszweck fördern. 
3. Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unter-
nehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die 
Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesell-
schaft nicht übernehmen. 
 
Beteiligungsverhältnisse: 
Die Gemeinde Ahorn hält einen Anteil am Stammkapital in Höhe von 4.320,01 €. 
Dies entspricht 0,181 % zum Stichtag 31.12.2024. 
 
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens: 
Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass sich 
der Zweck der Gesellschaft aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die 
Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als 
Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten auch der Gesell-
schafter des KRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften 
z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurde an die Ge-
bäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des 
Gebäudes mit umgesetzt werden. 
 
 
Nachrichtlich: 
Die Gemeinde Ahorn ist an weiteren Organisationen beteiligt. Dabei handelt es sich 
unter anderem um Verbände, Zweckverbände und Genossenschaften: 
- Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband 
- Zweckverband Hochwasserschutz Seckach/Kirnau 
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 
- Gesamtzweckverband 4IT Karlsruhe 
- Energie + Umwelt e.G. Neckar-Odenwald – Main-Tauber  
- Holzhof Oberschwaben e.G. 
- Volksbank Kirnau-Krautheim e.G. 
- Ihre Volksbank Neckar-Odenwald-Main-Tauber e.G. 
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